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Ge#etz, zum Schutz 
der Staats- und Ge#ell#chaftsordnung des Deut#chen Reiches. 

 
Er#tmals gegeben am 21.10.1878, im Namen des Deut#chen Reiches  

erneut gegeben am 01.12.2009, Änderungs#tand: 07.02.2010.  
 

In Kraft ge#etzt am 01.12.2009 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger  
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
 

§ 1 
 

[1] Vereinigungen und Parteien, welche durch #ozialdemokrati#che, #oziali#ti#che, kommuni#ti#che, 
national#oziali#ti#che, liberale und konfe##ionelle Motive, gleichwohl aller Art von Vereinigungen mit 
politi#cher Be#trebung die Staats- oder Ge#ell#chaftsordnung im Bundesgebiet behindern, bekämpfen oder 
terrori#ieren, #ind zu verbieten. 
[2] Die#es Verbot gilt auch für Vereinigungen aller Art mit politi#cher Motivation und Be#trebung, die 
in der Staats- oder Ge#ell#chaftsordnung des Reiches den öffentlichen Frieden, insbe#ondere die Eintracht 
der Bevölkerungskla##en gefährden. 
[3] Die#es Verbot gilt auch für gleichartige Vereinigungen der nichtdeut#chen Bevölkerung im ge#amten 
Bundesgebiet.   
 

§ 2 
 
[1] Auf eingetragene Geno##en#chaften findet im Falle des §. 1 Abs. 2 der §. 35 des Ge#etzes vom 4. Juli 
1868, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirth#chafts- geno##en#chaften, (Bundes-
Ge#etzbl. S. 145 ff.) Anwendung. 
[2] Auf einge#chriebene Hülfska##en findet im gleichen Falle der §. 29 des Ge#etzes über die 
einge#chriebenen Hülfska##en vom 7. April 1876 (Reichs-Ge#etzbl. S. 125 ff.) Anwendung. 
 

§ 3 
 

[1] Selb#tändige Ka##envereine (nicht einge#chriebene), welche nach ihren Statuten die gegen#eitige 
Unter#tützung ihrer Mitglieder bezwecken, #ind im Falle des §. 1 Abs. 2 zunäch#t nicht zu verbieten, 
#ondern unter eine außerordentliche #taatliche Kontrolle zu #tellen. 
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[2] Sind mehrere #elb#tändige Vereine der vorgedachten Art zu einem Verbande vereinigt, #o kann, wenn 
in einem der#elben die im §. 1 Abs. 2 bezeichneten Be#trebungen zu Tage treten, die Aus#cheidung die#es 
Vereins aus dem Verbande und die Kontrolle über den#elben angeordnet werden. 
[3] In gleicher Wei#e i#t, wenn die bezeichneten Be#trebungen in einem Zweigvereine zu Tage treten, die 
Kontrolle auf die#en zu be#chränken. 

 
§ 4 

 
 Die mit der Kontrolle betraute Behörde i#t befugt: 

1. allen Sitzungen und Ver#ammlungen des Vereins beizuwohnen; 

2. Generalver#ammlungen einzuberufen und zu leiten; 

3. die Bücher, Schriften und Ka##enbe#tände einzu#ehen, #owie Auskunft über die Verhältni##e der 
Vereins zu erfordern; 

4. die Ausführung von Be#chlü##en, welche zur Förderung der im §. 1 Abs. 2 bezeichneten 
Be#trebungen geeignet #ind, zu unter#agen; 

5. mit der Wahrnehmung der Obliegenheiten des Vor#tandes oder anderer leitender Organe des 
Vereins geeignete Per#onen zu betrauen. 

6. die Ka##en in Verwahrung und Verwaltung zu nehmen. 

 
§ 5 
 

Wird durch die Generalver#ammlung, durch den Vor#tand oder durch ein anderes leitendes Organ des 
Vereins den von der Kontrollbehörde innerhalb ihrer Befugni##e erla##enen Anordnungen zuwidergehandelt 
oder treten in dem Vereine die im §. 1 Abs. 2 bezeichneten Be#trebungen auch nach Einleitung der 
Kontrolle zu Tage, so kann der Verein verboten werden. 

 
§ 6 
 

[1] Zu#tändig für das Verbot und die Anordnung der Kontrolle i#t die Landespolizeibehörde. Das Verbot 
ausländi#cher Vereine #teht dem Reichskanzler zu. 
[2] Das Verbot i#t in allen Fällen durch den Reichsanzeiger, das von der Landespolizeibehörde erla##ene 
Verbot überdies durch das für amtliche Bekanntmachungen der Behörde be#timmte Blatt des Ortes oder 
des Bezirkes bekannt zu machen. 
[3] Das Verbot i#t für das ganze Bundesgebiet wirksam und umfaßt alle Verzweigungen des Vereins, 
#owie jeden vorgeblich neuen Verein, welcher #achlich als der alte #ich dar#tellt. 

 
§ 7 
 

[1] Auf Grund des Verbots #ind die Vereinska##e, #owie alle für Zwecke des Vereins be#timmten 
Gegen#tände durch die Behörde in Be#chlag zu nehmen. 
[2] Nachdem das Verbot endgültig geworden i#t, hat die von der Landespolizeibehörde zu bezeichnende 
Verwaltungsbehörde die Abwicklung der Ge#chäfte des Vereins (Liquidation) geeigneten Per#onen zu 
übertragen und zu überwachen, auch die Namen der Liquidatoren bekannt zu machen. 
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[3] An die Stelle, des in den Ge#etzen oder Statuten vorge#ehenen Be#chlu##es der Generalver#ammlung 
tritt der Be#chluß der Verwaltungsbehörde. 
[4] Das liquidierte Vereinsvermögen i#t, unbe#chadet der Rechtsan#prüche Dritter und der 
Vereinsmitglieder, nach Maßgabe der Vereins#tatuten beziehungswei#e der allgemeinen ge#etzlichen 
Be#timmungen zu verwenden. 
[5] Der Zeitpunkt, in welchem das Verbot endgültig wird, i#t als der Zeitpunkt der Auflö#ung oder 
Schließung des Vereins (der Ka##e) anzu#ehen. 
[6] Gegen die Anordnung der Behörde findet nur die Be#chwerde an die Auf#ichtsbehörden #tatt. 

 
§ 8 

 

[1] Das von der Landespolizeibehörde erla##ene Verbot, sowie die Anordnung der Kontrolle i#t dem 
Vereinsvor#tande, #ofern ein #olcher im Inlande vorhanden i#t, durch #chriftliche, mit Gründen ver#ehene 
Verfügung bekannt zu machen. Gegen die#elbe #teht dem Vereinsvor#tande die Be#chwerde (§. 26) zu. 
[2] Die Be#chwerde i#t innerhalb einer Woche nach der Zu#tellung der Verfügung bei der Behörde 
anzubringen, welche die#elbe erla##en hat. 
[3] Die Be#chwerde hat keine auf#chiebende Wirkung. 

 
§ 9 
 

[1] Ver#ammlungen, in denen #ozialdemokrati#che, #oziali#ti#che oder kommuni#ti#che auf den Um#turz der 
be#tehenden Staats- oder Ge#ell#chaftsordnung gerichtete Be#trebungen zu Tage treten, #ind aufzulö#en. 
[2] Ver#ammlungen, von denen durch That#achen die Annahme gerechtfertigt i#t, daß #ie zur Förderung 
der im er#ten Absatze bezeichneten Be#trebungen be#timmt #ind, #ind zu verbieten. 
[3] Den Ver#ammlungen werden öffentliche Fe#tlichkeiten und Aufzüge gleichge#tellt. 
 

§ 10 
 

[1] Zu#tändig für das Verbot und die Auflö#ung i#t die Polizeibehörde. 
[2] Die Be#chwerde findet nur an die Auf#ichtsbehörden #tatt. 

 
§ 11 

 

[1] Druck#chriften und alle son#tigen Medien, in welchen #ozialdemokrati#che, #oziali#ti#che oder 
kommuni#ti#che auf den Um#turz der be#tehenden Staats- oder Ge#ell#chaftsordnung gerichtete 
Be#trebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbe#ondere die Eintracht der Bevölkerungskla##en 
gefährdende Wei#e zu Tage treten, #ind zu verbieten. 
[2] Bei periodi#chen er#cheinenden Druck#chriften und son#tigen Medien kann das Verbot #ich auch auf 
das fernere Er#cheinen er#trecken, #obald auf Grund die#es Ge#etzes das Verbot einer einzelnen Ausgabe
erfolgt. 

 
§ 12 

 

[1] Zu#tändig für das Verbot i#t die Landespolizeibehörde, bei periodi#chen im Inlande er#cheinenden 
Druck#chriften und son#tigen Medien, die Landespolizeibehörde des Bezirks, in welchem die#elben
er#cheinen. Das Verbot der ferneren Verbreitung einer im Auslande er#cheinenden periodi#chen 
Druck#chrift oder son#tigen Mediums #teht dem Reichskanzler zu. 
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§ 13 

[1] Das von der Landespolizeibehörde erla##ene Verbot einer Druck#chrift oder son#tigem Medium i#t dem 
Verleger oder dem Herausgeber, das Verbot einer nicht periodi#ch er#cheinenden Druck#chrift oder 
son#tigem Medium auch dem darauf benannten Verfa##er, #ofern die#e Per#onen, Firmen oder 
In#titutionen im Inlande vorhanden #ind, durch #chriftliche, mit Gründen ver#ehene Verfügung bekannt zu 
machen. 
[2] Gegen die Verfügung #teht dem Verleger oder dem Herausgeber, #owie dem Verfa##er die Be#chwerde 
(§. 26) zu. 
[3] Die Be#chwerde i#t innerhalb einer Woche nach der Zu#tellung der Verfügung bei der Behörde 
anzubringen, welche die#elbe erla##en hat. 
[4] Die Be#chwerde hat keine auf#chiebende Wirkung. 

 
§ 14 

 

[1] Auf Grund des Verbots #ind die von dem#elben betroffenen Druck#chriften und Medien aller Art da, 
wo #ie #ich zum Zwecke der Verbreitung vorfinden, in Be#chlag zu nehmen. Die Be#chlagnahme kann #ich 
auf die zur Vervielfältigung dienenden Platten und Formen und son#tigen Datenträgern er#trecken; bei 
Druck#chriften im engeren Sinne hat auf Antrag des Betheiligten #tatt Be#chlagnahme des Satzes das 
Ablegen des letzteren zu ge#chehen. Die in Be#chlag genommenen Druck#chriften, Platten und Formen
und son#tigen Medien und deren Datenträger #ind, nachdem das Verbot endgültig geworden i#t, 
unbrauchbar zu machen. 
[2] Die Be#chwerde findet nur an die Auf#ichtsbehörden #tatt. 

 
§ 15 

 
Die Polizeibehörde i#t befugt, Druck#chriften und son#tige Medien der im §. 11 bezeichneten Art, #owie die 
zu ihrer Vervielfältigung dienenden Platten und Formen und son#tigen Datenträgern #chon vor Erlaß 
eines Verbots vorläufig in Be#chlag zu nehmen. Die in Be#chlag genommenen Druck#chriften oder 
son#tige Medien sind innerhalb vierundzwanzig Stunden der Landespolizeibehörde einzureichen. Letztere 
hat entweder die Wiederaufhebung der Be#chlagnahme #ofort anzuordnen oder innerhalb einer Woche das 
Verbot zu erla##en. Erfolgt das Verbot nicht innerhalb die#er Fri#t, #o erli#cht die Be#chlagnahme und 
mü##en die einzelnen Stücke, Platten und Formen oder son#tige Datenträger freigegeben werden. 
 

§ 16 
 

[1] Das Ein#ammeln von Beiträgen zur Förderung von #ozialdemokrati#chen, #oziali#ti#chen oder 
kommuni#ti#chen auf den Um#turz der be#tehenden Staats- oder Ge#ell#chaftsordnung gerichteten 
Be#trebungen, #owie die öffentliche Aufforderung zur Lei#tung #olcher Beiträge #ind polizeilich zu 
verbieten. Das Verbot i#t öffentlich bekannt zu machen. 
[2] Die Be#chwerde findet nur an die Auf#ichtsbehörden #tatt. 
 

§ 17 
 

[1] Wer an einem verbotenen Vereine (§. 6) als Mitglied #ich betheiligt, oder eine Tätigkeit im Intere##e 
eines #olchen Vereins ausübt, wird mit Geld#trafe bis zu fünfhundert Mark oder mit Gefängniß bis zu 
drei Monaten be#traft. Eine gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher an einer verbotenen Ver#ammlung 
(§. 9) #ich betheiligt, oder welcher nach polizeilicher Auflö#ung einer Ver#ammlung (§. 9) #ich nicht #ofort 
entfernt. 
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[2] Gegen diejenigen, welche #ich an dem Vereine oder an der Ver#ammlung als Vor#teher, Leiter, 
Ordner, Agenten, Redner oder Ka##irer betheiligen, oder welche zu der Ver#ammlung auffordern, i#t auf 
Gefängniß von Einem Monat bis zu Einem Jahre zu erkennen. 

§ 18 

 

Wer für einen verbotenen Verein oder für eine verbotene Ver#ammlung Räumlichkeiten hergiebt, wird 
mit Gefängniß von Einem Monat bis zu Einem Jahre be#traft. 
 

§ 19 
 

Wer eine verbotene Druck#chrift oder son#tiges Medium (§§. 11, 12), oder wer eine von der vorläufigen 
Be#chlagnahme betroffene Druck#chrift oder son#tiges Medium (§. 15) verbreitet, fort#etzt oder wieder 
abdruckt, wird mit Geld#trafe bis zu eintau#end Mark oder mit Gefängniß bis zu #echs Monaten be#traft.

 
§ 20 

 
Wer einem nach §. 16 erla##enen Verbote zuwiderhandelt, wird mit Geld#trafe bis zu fünfhundert Mark 
oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten be#traft. Außerdem i#t das zufolge der verbotenen Sammlung 
oder Aufforderung Empfangene oder der Werth des#elben der Armenka##e des Orts der Sammlung für 
verfallen zu erklären. 
 

§ 21 
 

[1] Wer ohne Kenntniß, jedoch nach erfolgter Bekanntmachung des Verbots durch den Reichsanzeiger 
(§§. 6, 12) eine der in den §§. 17, 18, 19 verbotenen Handlungen begeht, i#t mit Geld#trafe bis zu 
einhundertfünfzig Mark oder mit Haft zu be#trafen. 
[2] Gleiche Strafe trifft den, welcher nach erfolgter Bekanntmachung des Verbots einem nach §. 16
erla##enen Verbot zuwiderhandelt. Die Schlußbe#timmung des §. 20 findet Anwendung. 

 
§ 22 

 
[1] Gegen Per#onen, welche #ich die Agitation für die im §. 1 Abs. 2 bezeichneten Be#trebungen zum 
Ge#chäfte machen, kann im Falle einer Verurtheilung wegen Zuwiderhandlung gegen die §§. 17 bis 20
neben der Freiheits#trafe auf die Zulä##igkeit der Ein#chränkung ihres Aufenthaltes erkannt werden. 
[2] Auf Grund die#es Erkenntni##es kann dem Verurtheilten der Aufenthalt in be#timmten Bezirken und 
Ort#chaften durch die Landespolizeibehörde ver#agt werden, jedoch in #einem Wohn#itze nur dann, wenn er 
den#elben nicht bereits #eit #echs Monaten inne hat. Ausländer können von der Landespolizeibehörde aus 
dem Bundesgebiete ausgewie#en werden. Die Be#chwerde findet nur an die Aufsichtsbehörden #tatt. 
[3] Zuwiderhandlungen werden mit Gefängniß von Einem Monat bis zu Einem Jahr be#traft. 
 

§ 23 
 

Unter den im §. 22 Abs. 1 bezeichneten Voraus#etzungen kann gegen Ga#twirthe, Schankwirthe, mit 
Branntwein oder Spiritus Kleinhandel treibende Per#onen, Buchdrucker, Buchhändler, Leihbibliothekare 
und Inhaber von Le#ekabinetten neben der Freiheits#trafe auf Unter#agung ihres Gewerbebetriebes 
erkannt werden. 
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§ 24 

 

[1] Per#onen, welche es #ich zum Ge#chäft machen, die im §. 1 Abs. 2 bezeichneten Be#trebungen zu 
fördern, oder welche auf Grund einer Be#timmung die#es Ge#etzes rechtskräftig zu einer Strafe verurtheilt 
worden #ind, kann von der Landespolizeibehörde die Befugniß zur gewerbsmäßigen oder nicht
gewerbsmäßigen öffentlichen Verbreitung von Druck#chriften, #owie die Befugniß zum Handel mit 
Druck#chriften im Umherziehen entzogen werden. 
[2] Die Be#chwerde findet nur an die Aufsichtsbehörde #tatt. 

 
§ 25 

 
Wer einem auf Grund des §. 23 ergangenen Urtheil oder einer auf Grund des §. 24 erla##enen Verfügung 
zuwiderhandelt, wird mit Geld#trafe bis zu eintau#end Mark oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu 
#echs Monaten be#traft. 
 

§ 26 
 

[1] Zur Ent#cheidung der in den Fällen der §§. 8, 13 erhobenen Be#chwerden wird eine Kommi##ion 
gebildet. Der Bundesrath wählt vier Mitglieder aus #einer Mitte und fünf aus den Mitgliedern der 
höch#ten Gerichte des Reichs oder der einzelnen Bundes#taaten. 
[2] Die Wahl die#er fünf Mitglieder erfolgt für die Zeit der Dauer die#es Ge#etzes und für die Dauer 
ihres Verbleibens in richterlichem Amte. 
[3] Der Kai#er ernennt den Vor#itzenden und aus der Zahl der Mitglieder der Kommi##ion de##en 
Stellvertreter. 

 
§ 27 

 

[1] Die Kommi##ion ent#cheidet in der Be#etzung von fünf Mitgliedern, von denen minde#tens drei zu den 
richterlichen Mitgliedern gehören mü##en. Vor der Ent#cheidung über die Be#chwerde i#t den Betheiligten 
Gelegenheit zur mündlichen oder #chriftlichen Begründung ihrer Anträge zu geben. Die Kommi##ion i#t 
befugt, Beweis in vollem Umfange, insbe#ondere durch eidliche Vernehmung von Zeugen und 
Sachver#tändigen, zu erheben oder mittel#t Er#uchens einer Behörde des Reichs oder eines Bundes#taates 
erheben zu la##en. Hin#ichtlich der Verpflichtung, #ich als Zeuge oder Sachver#tändiger vernehmen zu 
la##en, #owie hin#ichtlich der im Falle des Ungehor#ams zu verhängenden Strafen kommen die 
Be#timmungen der am Sitze der Kommi##ion beziehungswei#e der er#uchten Behörde geltenden
bürgerlichen Prozeßrechte zur Anwendung. Die Ent#cheidungen erfolgen nach freiem Erme##en und #ind 
endgültig. 
[2] Im übrigen wird der Ge#chäftsgang bei der Kommi##ion durch ein von der#elben zu entwerfendes 
Regulativ geordnet, welches der Be#tätigung des Bundesrathes unterliegt. 

 
§ 28 

 
[1] Für Bezirke oder Ort#chaften, welche durch die im §. 1 Abs. 2 bezeichneten Be#trebungen mit Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit bedroht #ind, können von den Zentralbehörden der Bundes#taaten die 
folgenden Anordnungen, #oweit #ie nicht bereits landesge#etzlich zulä##ig #ind, mit Genehmigung des
Bundesrathes für die Dauer von läng#tens Einem Jahr getroffen werden: 
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1. daß Ver#ammlungen nur mit vorgängiger Genehmigung der Polizeibehörde #tattfinden dürfen; auf 
Ver#ammlungen zum Zweck einer ausge#chriebenen Wahl zum Reichstag oder zur 
Landesvertretung er#treckt #ich die#e Be#chränkung nicht; 

2. daß die Verbreitung von Druck#chriften auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an
anderen öffentlichen Orten nicht #tattfinden darf; 

3. daß Per#onen, von denen eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu be#orgen 
i#t, der Aufenthalt in den Bezirken oder Ort#chaften ver#agt werden kann; 

daß der Be#itz, das Tragen, die Einführung und der Verkauf von Waffen verboten, be#chränkt oder an 
be#timmte Voraus#etzungen geknüpft wird. 
 
[2] Über jede auf Grund der vor#tehenden Be#timmungen getroffene Anordnung muß dem Reichstag #ofort 
beziehungswei#e bei #einem näch#ten Zusammentreten Rechen#chaft gegeben werden. 
[3] Die getroffenen Anordnungen #ind durch den Reichsanzeiger und auf die für landespolizeiliche
Verfügungen vorge#chriebene Wei#e bekannt zu machen. 
[4] Wer die#en Anordnungen oder den auf Grund der#elben erla##enen Verfügungen mit Kenntniß oder 
nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung zuwiderhandelt, wird mit Geld#trafe bis zu eintau#end Mark 
oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu #echs Monaten be#traft. 
 

§ 29 
 

Welche Behörden in jedem Bundes#taat unter der Bezeichnung Landespolizeibehörde, Polizeibehörde zu 
ver#tehen #ind, wird von der Zentralbehörde des Bundes#taates bekannt gemacht. In Ermangelung der 
Bundes#taaten, tritt an die Stelle das Reich. 
 

§ 30 
 

Die#es Ge#etz tritt mit dem Tage der Verkündigung in Kraft. 

Urkundlich unter Un#erer Höch#teigenhändigen Unter#chrift und beigedrucktem Kai#erlichen In#iegel. 
 
 
Gegeben Potsdam, den 21. Oktober 1878. 

Im Allerhöch#ten Auftrage Seiner Maje#tät des Kai#ers:
(L. S.)     Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Für#t v. Bismarck.

 

Gegeben zu Berlin, den 01. Dezember 2009 

 
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes

(RdV) Der Stellvertretende Reichskanzler
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